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Der neue Wahrungsvertrag Schweiz-Liechtenstein 
Kritische Würdigung durch Landtagsvizepräsident Dr. Gerard Batliner in der Parlamentssitzung vom 9. Juli 1981 

In seiner öffentlichen Sitzung vom 
9. Juli hat der Landtag den neuen schwei-
zerischen-liechtensteinischen Währungs
vertrag genehmigt. Der Vertrag war zu
vor schon von den Eidgenössischen Rä
ten gutgeheissen worden. Die Zustim
mung unserer Volksvertretung zu diesem 
wichtigen Vertragswerk erfolgte einhel
lig, nachdem der Staatsvertrag vor allem 
auch von Landtagsvizepräsident Dr. Ge
rard Batliner einer kritischen Würdigung 
unterzogen wurde. Wir veröffentlichen 
seine Ausführungen im Landtag nachste
hend im Wortlaut: 

Unbestritten sind wohl zwei zentrale 
Punkte: 1. dass unsere beiden Räume 
gemeinsames Währungsinland sein sol
len, das gilt mit Bezug auf Liechtenstein 
im Verhältnis zur Schweiz aber auch mit 
Bezug auf die Schweiz im Verhältnis zu 
Liechtenstein; davon, wie von der Tatsa
che ausgehend, dass die auch bei-uns 

geführte Währung der Schweizerfranken 
ist, müssen wir 2. dafür Verständnis ha
ben, dass die Schweiz erwarten darf, dass 
wir ihre Massnahmen zum Schutz des 
Schweizerfrankens auch bei uns voll un
terstützen. Der vorliegende Vertrag hat 
insbesondere diese beiden Punkte zum 
Ziel. 

Besser als der Zollvertrag 
Der Vertrag knüpft für den Bereich der 

Währung an das für Zölle entsprechende 
Vorbild des Zoll Vertrages von 1923 an. 
Wenn man bedenkt, dass die liechtenstei
nische Delegation nach den Affairen 
Weisskredit/Finanz- und Vertrauensan
stalt sowie Kreditanstalt/Texon in einem 
psychologisch ungünstigen Moment mit 
der Schweiz verhandelte, muss man aner
kennen, dass der Währungsvertrag etli
che Verbesserungen gegenüber dem ent
sprechenden Muster des Zollvertrages 

Internationale Meisterkurse 
Am Sonntag: Barockkonzert im Rubenssaal in Vaduz 

Die aus barockem Denken entstande
nen Monumentalbilder des Decius Mus-
Zyklus von Peter Paul Rubens bilden die 
eindrucksvolle Kulisse zum Konzert mit 
barocker Musik, das an diesem Sonntag, 
den 19. Juli 1981 um 20.15 Uhr als zwei
tes öffentliches Konzert der Internationa
len Meisterkurse 1981 in der Fürstlichen 
Gemäldegalerie in Vaduz stattfinden 
wird. Professor Hans Maria Kneihs, 
Blockflöte, Rudi Hofstötter, Blockflöte 
und Josef Gstach, Cembalo, werden 
Werke von Castello, Frescobaldi, Tele-
mann und Hottetterre spielen. 

Prof. Hans Maria Kneihs, Leiter der 
Abteilung für Musikerziehung der Wie-

Kinder-Ferienkolonie in Malbun: 

Besuchstag 
für die Eltern 
Liebe Eltern 

Nun sind wir schon eine Woche 
in Malbun. Wenn auch nicht immer 
die Sonne scheint, so können wir 
doch jeden Tag wandern und im 
Freien spielen. Wir waren schon in 
Malbun, auf Saas, auf der Sücka 
und wanderten sogar rund um den 
Schönberg. Die gute Höhenluft gibt 
uns einen gesegneten Appetit. Herr 
und Frau Schädler haben alle Hän
de voll zu tun, um unsere hungrigen 
Mäuler zu stopfen.-

Morgen Sonntag dürft ihr uns be
suchen. Wir erwarten euch um 
13.30 Uhr beim Jugendhaus. 

Die Kinder der Ferienkolonie 

ner Musikhochschule, wirkt bereits zum 
zehnten Mal bei den Meisterkursen mit 
und ist unserem Publikum von früheren 
Konzerten her bestens bekannt. Als So
list und auch als Gründer und Leiter des 
Wiener Blockflötenensembles hat er viele 
Konzerte in Europa, USA und Japan ge
spielt und seine zahlreichen Schallplat
tenaufnahmen gelten als richtungswei
send für den modernen Blockflötenstil. 
Rudi Hofstötter, Leiter einer Blockflö
tenklasse an der Musikhochschule Wien 
und Assistent von Prof. Kneihs bei den 
Meisterkursen, ist in unserem Lande 
schon in mehreren Konzerten aufgetreten 
und braucht wie der dritte Mitwirkende 
Josef Gstach, der am Landeskonservato
rium Feldkirch das Fach Cembalo unter
richtet, unserem Publikum nicht mehr 
vorgestellt werden. Das Zusammenwir
ken dieser drei ausgezeichneten Musiker 
lässt ein Konzert von musikalischer Span
nung und Intensität erwarten, das sich 
kein Musikfreund entgehen lassen sollte. 

Eintrittskarten zu 15 Franken, Schüler, 
und Studenten 7 Franken können im Se" 
kretariat der Internationalen Meisterkur
se Vaduz, Telefon 2 46 20 vorbestellt 
werden. Die Abendkasse ist ab 19.30 Uhr 
geöffnet. 

Die nächsten Konzerte im Rubenssaal: 
6 Dienstag, 21. Juli 1981, 20.15 Uhr: 
Liederabend von Jules Bastin. Am Flü
gel: Ursula Kneihs. Au f  dem Programm 
stehen Lieder und Arien von Händel, 
Schubert, Brahms, Mussorgsky und Pou-
lenc. 
• Donnerstag, 23. Juli, 20.15 Uhr: Cel-
lo-Recital von Gerhard Mantel. Am Flü
gel: Erike Frieser. Werke von Leitner, 
Beethoven, Britten und Brahms. 

enthält: Ich nenne z. B. die Härteklausel 
gemäss Art. 1 Abs. 2j wonach bei unzu
mutbaren Härten, die sich aus der An
wendung gleicher Vorschriften bei unter
schiedlichen Verhältnissen ergeben könn
ten, Anpassungen der Regelungen an die 
besonderen liechtensteinischen Verhält
nisse möglich sind. Ich verweise ferner, 
auf die Möglichkeit, dass die liechtenstei
nische Regierung im Einvernehmen mit 
dem eidgenössischen Finanzdepartement 
Münzen in Schweizerfrankenwährung 
ausgeben kann (Art. 2 Abs. 2). Oder: 
soweit Drittpersonen mit Wohnsitz oder 
Sitz in Liechtenstein in einem Verfahren 
einbezogen sind, werden alle Ermitt
lungshandlungen von der liechtensteini
schen Regierung selbst durchgeführt 
(Art. 3 Abs. 4). Die Gerichtsbarkeit liegt 
in erster und zweiter Instanz bei den 
liechtensteinischen Gerichten und im Un
terschied zum Verfahren gemäss Zollver
trag nur in letzter Instanz bei einem 
schweizerischen Gericht, dem schweizeri
schen Bundesgericht. 

Währungshoheit bleibt 
unberührt 

Dass die Währungshoheit Liechten
steins durch den Vertrag unberührt 
bleibt, ist zwar selbstverständlich, aber 
zudem ausdrücklich im Vertrag festgehal
ten (Art. 2 Abs. 1). Für die Behandlung 
von Fragen, die mit der Auslegung oder 
der Anwendung des Vertrages zusam
menhängen, wird eine Gemischte Kom
mission ernannt (Art. 13). - Ebenso muss 
man sehen, dass z. B. auch der neulich 
geschlossene Patentscautzvertrag ähnli
che Strukturelemente aufweist wie der 
Zollvertrag, wenn auch mit Verbesserun
gen gegenüber diesem, und dass es nicht 
leicht gewesen wäre, gegenüber diesem 
Modell in so kurzem zeitlichen Abstand 
eine erheblich ausgewogenere Regelung, 
als dies mit den vorerwähnten Punkten 
geschehen ist, zu erzielen. 

status und der Absicherung der Schweiz 
bezüglich ihrer allfälligen Massnahmen 
zum Schutze der Währung und unter Be
rücksichtigung vorgekommener Wäh
rungsrechtsverletzungen frage ich mich, 
wieso dieser Währungsvertrag in dieser 
Form notwendig ist - es sei denn, aus 
einem gewissen perfektionistischen Blick
winkel heraus. Liechtenstein hat die 
schweizerischen Massnahmen zum Schutz 
der Währung schon bisher jeweils auto
nom mitvollzogen, und für das hochindu
strialisierte Liechtenstein als dem kleine
ren Wirtschaftsraum besteht, wenn es 
den Schweizerfranken als gesetzliches 
Zahlungsmittel führt, ein sehr hohes Be
dürfnis zur Erhaltung des gegenseitigen 
Inlandstatus und damit zu dessen Siche
rung durch rechtliche Harmonisierung. 
Die Schweiz hat jederzeit die Möglichkeit 
gehabt, sich zu schützen und notfalls 
Liechtenstein nicht als Währungsinland 
zu behandeln. Auch wurde schon bisher 
bei Rechtsverletzungen in zureichender 
Weise gegenseitig Rechtshilfe gewährt. 

Faktische Amtshilfe 
Was dagegen ein Mangel war, war das 

Fehlen einer Verpflichtung zu gegenseiti
ger Verwaltungs- und Amtshilfe für Er
mittlungshandlungen zur Feststellung 
eines Sachverhaltes bei «grenzüberschrei
tenden» Tatbeständen - wie z. B. im Fal
le Weisskredit/Finanz- und Vertrauensan
stalt, wo jedoch meines Erinnerns ohne 
verbindliche Rechtsgrundlage bloss fak
tisch Amtshilfe geleistet wurde, was aber 
für beide Seiten nicht voll befriedigt. 
Meines Erachtens hätte ein spezielles Ab
kommen über gegenseitige verpflichten- i 
de Amtshilfe für determinierte Tatbe- j 
stände im Währungsbereich sowie ein j 

Gentlemen's Agreement bezüglich paral
lel gehender autonomer Währungsschutz-
massnahmen genügen müssen. Liechten
stein hätte sich gehütet, nicht Rücksicht 
auf die Schweiz zu nehmen und die 
Schweiz nicht voll zu unterstützen. Liech
tenstein hätte auch durch seine Verwal
tungsbehörden und Gerichte alle nötigen 
Massnahmen durchgeführt und Entschei-

Für Sie 
im Dienst 
Rettungsdienst LRK 
Telefon 2 44 55 
24-Stunden-Dienst für Unfall-
und Krankentransporte 

Ärztlicher Dienst 
ab Samstag 8.00 Uhr 
Dr. Robert Wohlwend 
Vaduz Telefon 2 76 76 
ab Sonntag 8.00 Uhr 
Dr. Norbert Brunhart 
Schaan Telefon 2 32 31 

Zahnärztlicher Dienst 
Samstag von 17.00—18.00 Uhr 
Sonntag von 10.00-12.00 Uhr 
Praxis Dr. Norman Meier 
Vaduz Telefon 2 75 55 
Rhätikonstrasse 31 

Feuerwehr 
Oberland/Unterland 
Telefon 118 

Elektro-Servicedienst 
Netzstörungen+Reparaturen 
Liechtensteinische Kräftwerke 
Telefon 2 33 22 
Reparaturen 
Risch AG, Triesen 
Servicestelle: E. Boss 
Telefon 2 38 62 

Apothekendienst 
Schlossapotheke 
Vaduz Telefon 2 10 75 
9.30-11.00 Uhr 

Garagendienst 
ab Samstag 12.00 Uhr 
Garage Adolf Netzer 
Schaan Telefon 2 46 04 

Für Leasing 

Fortsetzung auf S/3| ff BILFINANZ 
AKTIENGESELLSCHAFT 

FL-9490 VADUZ TELEFON 075 / 27755 

Frage nach der 
Notwendigkeit 

Doch trotz der Bejahung der eingangs 
erwähnten Prämissen, nämlich der Erhal
tung des gemeinsamen Währungsinlands-

Enge und herzliche Freundschaft 
Französisch-liechtensteinischer Schüleraustausch - Abschiedsbesuch bei I.D. der Landesfürstin 

Erlebnisreiche Wochen verlebten etwa 
25 französische Jugendliche, die im Rah
men des französisch-liechtensteinischen 
Schüleraustausches bei Gastfamilien in 
Liechtenstein untergebracht waren und 
die sich für das Wohl der jungen Leute 
kümmerten. Es war dies der Gegenbe
such für die Osterferientage, bei denen 
liechtensteinische Schüler der 3./4. Klasse 
des Liechtensteinischen Gymnasiums bei 
Familien in der Region Bordeaux eben-

Besserstellung der AHV-Rentner 
Verwaltungsrat der Sozialversicherungsanstalten beantragt Erhöhung der Leistungen 

Der Verwaltungsrat der AHV-IV-
FAK-Anstalten hat an der Sitzung 
vom 16. Juli unter dem Vorsitz .von 
Dr. Rony Fr ick beschlossen, der 
Regierung eine Erhöhung der AHV-
und IV-Renten sowie der Hilflosen-
entschädigungen um durchschnitt
lich 12,7 Prozent vorzuschlagen. 

Die Überprüfung war vorzunehmen, 
nachdem seit der letzten Erhöhung der 
Renten am 1. Januar 1980 die Teue
rung um mehr als 8 Prozent zugenom
men hat. Erstmals erfolgt keine lineare 
Erhöhung der laufenden Renten, son
dern die den einzelnen Renten zugrun
de liegenden Durchschnittseinkommen 
werden um 12,7 Prozent angehoben, 
was im Einzelfall zu geringfügigen 

Schwankungen führen kann. Dadurch 
wird aber eine Gleichbehandlung der 
Altrenten mit den Neurenten erreicht. 
Der Mindestbetrag der einfachen Al
tersrente wird durch diese Erhöhung 
von 550 Franken auf 620 Franken und 
der Höchstbetrag von 1100 Franken 
auf 1240 Franken angehoben. 

Gleichzeitig beschloss der Verwal
tungsrat, der Regierung die Verbesse
rung und den Ausbau der Ergänzungs
leistungen zu den AHV- und IV-Renten 
vorzuschlagen. Nach dem Vorschlag 
des Verwaltungsrates soll die Einkom
mensgrenze für Alleinstehende von 
8400 Franken auf 10 000 Franken und 
für Ehepaare von 12 600 auf 15 000 
Franken angehoben werden. Ferner ist 

eine Erhöhung der Vermögensfreibe
träge sowie eine Erhöhung der Ab
zugsmöglichkeit von Sozialversiche
rungsprämien vorgesehen. 

Neu in das Gesetz aufgenommen 
werden soll die Abzugsmöglichkeit für 
Mietzinskosten und für ausgewiesene 
Kosten für Arzt, Zahnarzt, Arzneî  
Krankenpflege sowie für Hilfsmittel. 
Der Mietwert der eigenen Wohnung 
soll künftig nicht mehr berücksichtigt 
werden. Der Verwaltungsrat hat auch 
Massnahmen vorgeschlagen, um die 
Information über die Ergänzungslei
stungen, die die Funktion haben, unge
nügende Einkünfte der AHV- und IV-
Rentner bis zur Einkommensgrenze 
aufzufüllen, zu verbessern. 

falls herrliche Wochen verleben durften. 
Die französischen Jugendlichen, die 

seit dieser Zeit eine herzliche und enge 
Freundschaft mit ihren Kumpanen aus 
unserem Land verbindet, äusserten sich 
denn auch sehr lobend über die Gast
freundschaft der liechtensteinischen Fa
milien. Für einen angenehmen Aufent
halt sehr bemüht haben sich auch Daniel 
Jäggi und Dr. Körner (vom LG), die alles 
hervorragend organisiert und für die fran
zösischen Gäste ein schönes und erlebnis
reiches Ferienprogramm zusammenge
stellt haben. Ausflüge an den Bodensee, 

ins Tirol und nach Zürich (Bad Alpe Ma-
re) werden den Schülern aus Frankreich 
noch lange in guter Erinnerung bleiben. 

Den krönenden Abschluss aber bildete 
ein Besuch bei I. D. der Landesfürstin 
auf Schloss Vaduz (unser Bild), die am 
Donenrstag die französischen Jugendli
chen mit herzlichen Worten verabschie
dete und ihnen Erinnerungsgeschenke 
überreichte, so beispielsweise T-Shirts 
mit dem Liechtenstein-Wappen und 
Briefmarken. Die Schüler aus Frankreich 
bedankten sich mit Liedern aus ihrer Hei
mat. , (Bild: Xaver Jehle) 


